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Ka r l - H e i n z  La d e u r

G R U S S W O R T  D E S  D E K A N S

Verehrte Frau Schmidhäuser, liebe Gäste, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Eberhard Schmidhäuser war ein bedeutender Lehrer und For-

scher des Strafrechts, aber er war mehr noch ein Gelehrter, wie

ihn gerade die deutsche Bildungstradition immer wieder hervor-

gebracht hat. Er hat ein umfangreiches wissenschaftliches Werk

auf einige höchst eigenständige systematische und prinzipielle

Gedanken gebaut, die er wieder und wieder an verschiedenen

dogmatischen und theoretischen Herausforderungen auf ihre

ordnungsbildende  Leistung beobachtet und durch  Variation

gehärtet hat. Der lange Atem und die wissenschaftliche Stren-

ge des Denkens haben den klassischen Gelehrten ausgemacht.

Dieser Typus des deutschen Gelehrten gehört möglicherweise

insgesamt bald der Vergangenheit  an. Deshalb ist dieser Ab-

schied wohl nicht nur der Abschied von einer hoch geachteten

Persönlichkeit,  sondern es vollzieht  sich auch ein Schritt  auf

dem Weg zum Ende des Gelehrten in der Massenuniversität.
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Zum deutschen Gelehrten gehört auch der Gelehrtenhaus-

halt, das heißt vor allem die Gattin, die an dem Lebenswerk in

vielfältiger Weise beteiligt ist. Eberhard Schmidhäuser hat sich

im  Vorwort  zu seinem allgemeinen Teil  des  Strafrechts  auf

anrührende Weise bei seiner Frau Elsbeth für sprachliche Mit-

arbeit am Manuskript und für dessen Korrektur bedankt, die

aufopferungsvolle Leistung, die einen Text erst zu einem les-

baren Buch  macht.  Eberhard  Schmidhäuser  und seine  Frau

verband aber auch ein gemeinsames wissenschaftliches Inter-

esse an Literatur und Literaturwissenschaft, das sich in Frau

Schmidhäusers eigenen Veröffentlichungen, insbesondere über

Kafkas  Proceß,  niedergeschlagen hat,  während er  selbst  sich

seinerseits dem Straftäter als literarischer Figur genähert hat:

Der als „Annalen seiner Verirrungen“ (Friedrich Schiller) ver-

standenen „unterrichtenden“ Geschichte des Menschen hat er

ein weiteres Kapitel beigefügt.

Der Umweg über die Literatur eröffnet für das Strafrecht

die Perspektive auf „das Ganze der Gesellschaft“, irritiert die

Strafrechtstheorie  und  schafft  eine  Distanz  zur  kriminolo-

gischen Fixierung auf das „Individualschicksal des Täters“ –

wie es in einem Interview mit der Zeitung Die Welt im Februar

1997 heißt. Die Täter haben ihren Ankläger, aber auch ihren

Verteidiger im Prozess. Das Opfer wird dann leicht zum aus-
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geschlossenen Dritten, wenn es nicht seinerseits als therapie-

bedürftiges  Individuum erscheint.  Öffentliche  Anerkennung

findet das Opfer nur selten. Jan Philipp Reemtsma hat den Ge-

danken der „Solidarität des Sozialverbandes mit dem Opfer“

und als Entsprechung dazu die Notwendigkeit der „Ausgren-

zung des Täters“ zur Geltung gebracht. Reemtsma war selbst

eine  Ausnahmeerscheinung als  sprachmächtiges Opfer  eines

Verbrechens, das unseren Blick auf das Opfer als öffentliche

Person gelenkt hat. „Denn auch das Opfer hat Rechte  …“ –

dieser Gedanke Eberhard Schmidhäusers weist über die Gren-

zen der Strafrechtswissenschaft hinaus und ist kein schlechtes

Vermächtnis an die Öffentlichkeit!

Diese Veranstaltung ist dem Gedenken Eberhard Schmid-

häusers  gewidmet.  Der  Abschied von  dem Menschen,  liebe

Frau Schmidhäuser, ist endgültig.  Das Werk wird uns durch

die Vorträge seiner Schüler und Kollegen heute, und nicht nur

heute, vergegenwärtigt. Ich danke Ihnen für die Teilnahme an

dieser  Veranstaltung zu Ehren Eberhard Schmidhäusers und

vor allem den Referenten für ihre Beiträge!
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